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RS OGH 1974/11/26 8Ob199/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1974

Norm

ABGB §150

ABGB §230

AußStrG §14 Abs2 B3

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob die Mutter bzw mütterliche Großeltern, denen die Erziehung und P;ege des Kindes

überlassen ist, einen nach Bestreitung der Erziehungskosten vom geleisteten Unterhalt allenfalls verbleibenden

Überschuß in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 150, 219, 230 und 238 ABGB rechnungsp;ichtig

anzulegen haben, handelt es sich um kein Bemessungsproblem im Sinne des § 14 Abs 2 AußStrG.
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